
4. April 1959 

Die A~:geord::wt',m Dr. Hof en e der und Genoss;m haben in einer 

Anfr2.ge an den Bundesminister für soziale Verwaltung, betreffend die Durch­

führung d~s § 444 Abs 9 4 ASVG~ (Sektionierung der,Angestellten von den 

Arb,eitern in der Krankenversicherung) foJ,gende drei Fragen aufgeworfen: 

1" War es aus rechtlichen und nicht ,etwa praktischen Erwägungen über­
haupt mcgl::,cb., die Ausführung des § 444 AObs" 4 11 einstweilen zurückzustellen"? 

2. Wenn das Bundesministerium f-qr soziale Verwaltung die Auffassung des 
Hauptverbandes der österrfüchischen Sozialversicherungsträger teilt, 'warum 
wurde im Nationalrat gelegentlich der 4t:lJovelle zum ASVG .. nicht eine Novellie_ 
rung vorgeschlagen? . . . 

3 .. Auf welche Rechtsgrundlage stützt der Herr Bundesminister die von ihm 
in der mehrfach erwähnten Anfrageboantv\ortung abschliessend behauptete "unum­
gängliche Notwendigkeit" f den Wirksamkeitsbeginn des § 444 Abs ... 4 ASVG .. nicht 
nur vom l~ Jänner 1956 bis zum heutigen Tage; sondern offenbar auch noch I"r8i·-
terhin zu verschie1E.9n? . 

In Benntvror-tt;.ng dieser Anfrage teilt Bundesminister Pro k s c h fol·­

gendc;s mit: 

~:: enn ~,,-ter. __ l die Frag::: geste1-l t wird, ob es möglich gewesen sei, die Aus-

führung des § 444 Abs" 4 ASVG., fl e inst;'.e;18r1 'ZurückzusL,-,~lentl; so beziehen sich 

die i.mfl~ELgenden Abgeordneten hiebei offenbar auf die Beant.;-oJ. tung ihrer Anfrrcg:; 

~om 24. Oktober 1956 y Nr. 38/J, in der ich unter anderem ausgeführt habe~ 

!11m Hinblick auf die SChwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Sektion::"erung der Krankenkassen ergeben, hat das Bundesmini­

sterium fQT soziale Verwaltung in seinem mittlerweile an den Hauptverband der 

österr8ichische~ Sozialversicherungsträger zur Stellun€s-nahme versendeten Entv!urf 

der Vi eisungen für die Rechnungs legung im Sinne des § 444 .A °1".;s" 5 ASVG. die Rege­

lung der getrennten Erstellung' der Erfolgsrechnung und der statistischen Nach,. 

weisungen der Krankenversicherungsträger nach Arbeitern und Angestellten einst­

weilen zurückgestollt und die Hinausga'he diesbezüglicher Weisungen einer späte­

ren Ergänzung vorbehalten)tI 

Es Wurde also nicht die Durchführung des § 444 Abs .. 'r ASVG. einst,-
I 

weilen zurückgestel1t;> sondern lediglich in den Weisur,.gen für eie 

Rechmmgs1 egunf,' vorläufig keine Regelung lleziiglich der g0trennten 
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Brat ollung der Erfo,lgsrochnung und der statistis ehen Nachneisungon 8uf­

genommon •. Zur Erlass~ng solcher ~:'eisungen ist aber das Bundosr:d.nistorium 

für so zialo VervJaltung auch ni'~ht verpflichtet. Im übrigen ergobon sich 

bei dor :Durchführung ü.os§ 444· ~bs.4 .1 .. SVG. ~- wie ich in C;.ür Beantwor­

tung der ~nfrngo von 24. Oktober 1956 schon ausgeführt habe - rechtli­

cho", Schnie;rigkoiten insofern, als der Gosotzgobor die Frago offen ge­

lassen het, ob sich die Trennung der Erfolgarechnung und derstatisti­

schon }jnch\7oisungonlodiglich cuf dio Vursichortengruppon der (in Bo­

schüftigung stehOl"ld~n) .L.rboi tür und der (in Beschäftigung stehenden) 

':~ngostollton erstreckon soll oder ob uncl in welcher '.-Ioise auch c1i.e 

übrigen boi den Kraru~enkasS0n geführten V6rsichertongruppen aufd10 boi­

clon obon gonannten V crsichortongruppon aufzute ilon sind. Dio fChlencle 

Bestiomthoi t des Gosetzesbefehlos ist. aber gevliß nicht der einzige 

Grund dafür, daß § 444 Abs. 4 L,SVG. bisher nicht realisiert 'nerden 

konn~ü .Im \7osontliohensind es - ioh mUß, nuch wonn os die anfra-

genden Lbgoordn~ten ni~ht interessiert, ("'<-o.rauf zurüokkOillüon ... die· 

sohon in der ersten .i .. nf'ragcboantwortung cl.argolegton .:t_c+.tsächl~che~ 

Seh'IJiL,.lrigkeiten, die der Verrlirklichung' entgegonstohon. Diesen 

SchVJiorigkeite.n kann man sich, sollen di:) Dints'0 obj ektiv beurtoilt 

werden, nicht vorschließcn,zuoo.l sio nicht alloin bei don Ver­

sicherungsträgern liegen, an die der Gosctzesbefohl gerichtet ist. 

Vornussetz'ung für die Durchführbark.dt des § 444 ll.bs. 4 1..SVG. 

ist unter anc1ür i !m auch die Mitwirkung dur Vortragspartner dar 

Krankenversicherungsträgor, insbesondere der Ärzte und ~pothokor. 

Ich darf auch diosbezügll.ch auf die nähorem 1..usführungen in moi­

nor .AntvlOrt auf dio Anfrag:.:: vom 24. Oktobor 1956 hinweisen. Der 
. .1 

Ho.uptv G~'band Cl.er östcrrcichischen SozialV8rs iche~:,ungsträgor hat 

immer wieder versucht, elie Vortragspartner zur JiIi tnrboit an d,_:r 

Sektioriorung zu gewinnen. 
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Im. SOll1mer des vergan6'enen Jahres hatte es nach dem t'ir vorliegenden Bericht 

des Hauptverbandes vom 11. Juli 1958 den Anschein, als ob es endlich gelin-
, , 

gen w:irde, Einvernehmen ilber die Gestaltung der bundeseinheitlichen Kran­

kenscheine, Überweisungsscheine, Krankenproto;k:ollbücher, Zahnbehandlungs­

scheine und Rezeptvordrucke zu erzielen. Bei der am 16. Juli 1958 zwischen 

" Vertretern des Hauptverbandes und der Österreichischen Ärztekammer' statt­

gefundenen diesbez~glichen Besprechung haben allerdings die Vertreter d~r 

Ärzteschaft überraschenderweise völlig neue' Gesichtspunkte aufgezeigt und 

grunds~tzliche Forderungen auf Abäriderung der damals vo~liegenden Entwürfe, 

die in zahlreichen Beratungen auch mit Vertretern der Österreichischen 

Ärztekammer erstellt worden waran t erhoben. Auch die Entwürfe für bundes­

einheitliche'" Rezepte, denen die Österreichische Apothakerkammer schon am 

18. De~ember 1957 schriftIch zugestimmt hatte, wurden von der Österreichi­

schen Ärztekammer verworfen. Somit mußten praktisch im Sommer des Jahres 

1958 die Arbeiten zur Erstellung der bundeseinheitlichen Vordrucke wieder 

neu begonnen werden. ,Dazu kommt, daß sich lediglich die Österreichische 

Apotbekerkammer unter Verzicht auf eine zusätzliche Vergütung zur Mitar­

bei t bereit '\lrklärt hat. Die Österreichische Ärztekammer hat die Ansicht 

vertreten! daß für si", keine Notwendigkeit bestehe, dje administrativen 

Mehra:rbei ten zu leisten. D~e Vertreter d:er Zahnärzte und der Dentisten 

haben die Mitarbeit nur gegen eine entsprechende Vergeltung zugesagt. Die 

,zusätzliche Honorierung der'Vertragspartner wäre aber - wie den anfragen­

den Abgeordneten bekannt ist - nicht die .:dnzige finanzielll::l Mehrbelastung 

aus der Durchführung der Sektionierung. Nach Schätzungen au's dem Jahre 1956 

würd.e das, MehrerfOrdernis für den erhohten Personalbedarf und die Anschaf­

fung von zusätzlichen Maschinen rund 16 Mill. S betragen. Ausgaben ~n dieser 

Höhe, von denen die Versicherteu überhaupt nichts gehabt hätten, waren aber 

den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung im Hinblick auf ihre ange­

spannte finanzielle Lage schon im Jahre 1957 nicht mehr zumutbar. 

Als e$ im FrJhjahr 1958 gewiß wurde, daß die im Entwurf ejner 4. No­

velle zum ASVG. zusammengefaßten Stützungsmaßnahmen für die gesetzliche 

Krankenversicherung in absehbarer Zeit nicht Gesetz werden würden/und als 

die Verhandlungen mit den Vertragspartnern im Sommer dieses Jahres - wie 

schon ausgeführt - wieder zu keinem Ergebnis führten s habe ich den \uftrag 

gegeben, einen Entwurf fJ.r eine Novellierung des § 444 Abs.4 ASVG. auszu­

arbeiten. Durch die neue Fassung des § 444 Abs. 4 ASVG. sollen die eingangs 

aufgezeigten Unklarheiten bezüglich der Auf teilung der einzelnen Versichertl::ln-

• . 
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gruppen auf Arbeiter und Angestellte beseitigt werden. Wei~~rs ist in Aus­

sieht 5enommen, daß Jie Sektionierungsbes~irnmung erst mit einem durch Ver­

orduuliZg zu b~.stimrnen'den Zeitpunkt wirksam werden soll. 

Zu Ftage 2 ist zu antworten, daß die oben angedeuteten Änderungen in 

die Regie~ngsvorlagej betreffend die 4. Novelle zum ASVG., nicht mehr auf­

genommen werden konnten, weil d~r Rahmen dieser Novelle durch das im Gegen­

~tand eingesetzte Ministerkomitee bereits vorbestimmt war. Wäre damals auch 

~ooh die Frage der Sektionierung aufgerollt worden, hätte dies zweifellos 

das Wirksamwerden der so notwendig gewordenen Stützungsmaßnahmen weiter 

verzögert. Die in Aussicht genommenen Änderungen werden daher im Entwurf einor 

5. Novelle zum ASVG. enthalten sein • 

. Ungeaohtet dessen lla~.das Bunilasminist~rium f.lr soziale Verwaltung aus 

dem ::Bestreben heraus, di& Sektion!erung va~virkliehen zu können, am 12. Jän- .• 

ner d. J. ciel\ Hauptverban~ flOU81'U.ch um B~rjoht über den derzeitigen Stand 

der Vorarbeiten zur Durcht'llhrung der Saktionierung, insbesondere aber auch 

darUber ersucht, inWieweit d1~ Aufl.gung bunleseinheitlicher Krankenscheine 

im Zusa.tnmenhang mit der ~anfüht'Ung der Krankenscheingebühr die Realisierung 

der .Trennunf) der Erfolgereehnung un,,i der statistischen Naohweisungen nach 

Arbeitern und Angestllten zu. besohleuni~tm geeignet i"st. 
I 

Wenn sohließlioh unter ~ '\n mich Jie Frage nach der Rechtsgrundlage ge-

richtat Wir<!. auf' 'li$ sioh die t'unu~gängliche Notwendigkeit" stützt, die 

Vlirksamkei" des § 444 .Abs. 4 ASVG. llinauszuschieben, so muß ich darauf ant­

w·orten. daß unumgängliche Notwenjigkeif~mmr3r aus den tatsächliohen Gegebenhei~ 
tan herrühren •. Die Gegebenheiten habe ich sowohl in de:t' Beantwortung der An"!!. 

frlilge vom 24. Oktober 1956 'als auoh in der vorliegenden Anfrage· ... oeaAtwortung . , 

w~ 
,Z\l-tjI~tU'.~ ~~ ~, ~~U~~ ~ .• i ~~. ,.g,.t~Ml:P 4,t~ ,~t U;)t' : ... 

igllziahung de. § 444 Abs. 44SVG. betrauten Organe schon vom Wirksamkeitsbe­

~inn dieser Bestim;,lUng an vor e:ins nahezu unlösbare Aufgabe gestellt hat. Ich 

komme nicht um die ratsache herum, daß zur Durchführung des § 444 Abs. 4 
ASVG. die Mitarbeit der Vertragspartner der Krankenkassen notwendig ist und 

dies. Mitarbeit. 'weil die Beziehungen zwischen den Trägern der Sozialversi­

cherung und den freiberuflioh tätigen Ärzten, Dentisten, Apothekern usw. 

~&Oh § 338 Abs.1 ASVG. aurch privatrechtlicha Verträge geregelt werden, 

nicht erzwunb~n werden kann. Den in der Anfrage enthaltenen Vorwurf, ich 

hätte die Vollziahung eines Gesetzesbefehles ohne triftige Gl'Ünle hinaus­

gesehohen. muß ich daher zurückweisen. Ich bin mir meiner Pflichten wohl 
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bewußt und weiß. daß Gesetzesbl3stimmungen vollzogen werden mtissen, auch 

wenn der vorausSichtliöhe Erfolg die AufwenJun~en. die die Vollziehung 

erfordert, nicht iieohtfertigen w.~rde. Auch in Zukunft werde ioh daher, 

solange der Gesic>tzasbefehl des § 444 Abs. 4 ASVG. besteht. mit den mir zu 
I 

,Ge b.,ote stehenden Mitteln versuchen, die Trennung der Erfolösrechnung und der 

statistischen Nachweisungen nach Arbeitern und Angestellten durchzuführen • 

....... -.-.-
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